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Norm

AVG §68 Abs1;

BauO Wr §129b Abs1;

BauRallg;

GBG 1955 §49;

VVG §4 Abs1;

VVG §4 Abs2;

ZPO §234;

Rechtssatz

Auch die Anmerkung der Rechtfertigung vermag nichts daran zu ändern, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt

des Ablaufes der Paritionsfrist Eigentümerin der gegenständlichen Liegenschaft war. Durch die nachfolgende

Rechtfertigung mag zwar - wie sich aus § 49 GBG ergibt - Eigentum rückwirkend erworben worden sein; ähnlich wie im

Zivilprozess nach der Bestimmung des § 234 ZPO (vgl. SZ 67/163) hat dieser Vorgang jedoch auf das bereits eingeleitete

Vollstreckungsverfahren keine Auswirkung.
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